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Abgrenzung der wasserwirtschaftlichen Förderrichtlinien 

2006 2007 2008 2009 ff

Förderrichtlinie Wasserwirtschaft 2002
Wasserversorgung        Antragsannahme 31.12.2006 bei RP

Abwasserbeseitigung                                       Bewilligung bis 31.12.2008 bei RP

Wasserbau                   seit 27.09.2007 Förderung nach FR Gewässer und Hochwasserschutz  

Förderrichtlinie Gewässergüte
Abwasserbeseitigung
Wasserbau
(seit 27.09.2007 außer Kraft)

Förderrichtlinie Siedlungswasserwirtschaft 2007
Wasserversorgung         Bewilligungsstelle SAB

Abwasserbeseitigung     Bewilligungsstelle SAB
(seit 02.03.2007 in Kraft)

Förderrichtlinie 
Gewässer und Hochwasserschutz
Wasserbau, Hochwasserschutz  Bewilligungsstelle RP
(seit 27.09.2007 in Kraft)

RL 53/2000 (Entwicklung d. Ländlichen Raumes und der Dörfer)
Teil Abwasserbeseitigung Bewilligung letztmalig 30.11.2007   

Verlängerung der FRW 2002 und der RL 53 bis zum 31.12.2008  
Änderung der Förderzuständigkeitsverordnung am 30.12.2006 im SächsGVBl veröffentlicht 

Abfinanzierung 
Abrundungsmaß-
nahmen bis 2010
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zusätzlich 7,5 % des Förderbetrages je Anlage 
an komm. Aufgabenträger

   d)   Beratungs- und Organisationsleis-
          tungen der komm. Aufgabenträger

       2.600 EUR50 EUR300 EUR   c)    Zuschlag für weitergehende Rei-
          nigungsanforderungen (Nährstoffe, 

          Keime) 

       7.900 EUR150 EUR       1.000 EUR   b)    Nachrüstung einer vorhandenen  
          Kleinkläranlage mit einer biolo-
          gischen Reinigungsstufe 

       8.400 EUR150 EUR1.500 EUR   a)    Neuerrichtung einer Kleinklär- 
          anlage mit biologischer 
          Reinigungsstufe

 Beispiel für 
 50 EW
(max.)

 

je weiterer EWGrundförderung
(Mindestgröße

 4 EW)

Fördergegenstand

Förderung privater Kleinkläranlagen in Sachsen - Zuwendungshöhen 
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Entgegennahme des Abwasser-
beseitigungskonzeptes und 
Prüfung der Übereinstimmung mit § 
63 Abs.2 Satz 5 SächsWG. ( In 
diesem Zuge muss die Grundsatz-
entscheidung über „ob“ und „wie“ 
zu KKA fallen)

Allgemeine Zuwendungsvoraussetzungen
 Beachtung demografische Entwicklung (Nr. 1 SWW 2007) 
 Wirtschaftlichkeitsrechnung ( Nr.4.1 SWW 2007)
   Kostenvorteilhaftigkeit 25 Jahre
 Abwasserbeseitigungskonzept (ABK) 
   Ausweisung von nicht öffentlich zu entsorgenden
   Gebieten mittels KKA 

Fortschreibung und Realisierung parallel

Bürger / Bauherr

Endempfänger

Aufgabenträger der Abwasserbeseitigung
(Gemeinde / Zweckverband)

Zuwendungsempfänger 

Wasserbehörde SAB

Bewilligungsstelle

Förderantrag für Ortsteil bzw. Teile davon – Formblatt  
Allgem. Antragsunterlagen gem. Nr. 7.1.2 SWW 2007
  - Auszug akt. ABK   Bereiche mit KKA (dezentral)
  - Erklärung der zuständigen Wasserbehörde gem. Nr. 4.9 SWW
    2007, dass  wasserrechtliche  Anforderungen erfüllt sind
  - Umsetzungsplan zu Nr. 4.9 SWW 2007
    (Anlagen-/Gebäudeliste - Formblatt)

      Beratung und Organisation gem. Nr. 5.2.3 SWW 2007

Mitteilung an den Bauherrn und / oder ortsübliche 
Bekanntgabe über Förderung gem. Nr. 6.7 SWW 2007

Bestätigung der ordnungsgemäßen Errichtung der KKA 
 ⇒ Abnahmeprotokoll gem. Nr. 6.3 SWW 2007 – Formblatt 

Sammelantrag auf Bewilligung u. Auszahlung der Zuwendung für 
die im laufenden Jahr errichteten KKA (gem. Nr. 7.3.2 SWW 2007) 

   – Formblatt  (dient gleichzeitig als Verwendungsnachweis

Sofern erforderlich: Einholen der 
wasserrechtlichen Erlaubnis (bei 
zuständiger Wasserbehörde) bzw. 
der Indirekteinleitungsvereinbarung 
(beim Aufgabenträger) für die KKA

Planung / Kauf / Bau / Nachrüstung

Fertigstellung / Abnahme

Abschluss Wartungsvertrag 
gemäß Nr. 6.3 SWW 2007

Antrag auf Bewilligung u. Auszahlung 
Nr. 7.3.2 SWW 2007–Formblatt  
einschl.  Kopie Abnahmeprotokoll, 
Wartungsvertrag
Anerkennung der Nebenbestimmungen

Erhalt der Zuwendung 

Prüfung gem. Nr. 7.2 SWW 
und Zustimmung zum förder-
unschädlichen Baubeginn 
gem. Nr. 4.3.5 SWW 2007) und  
Aussage über Mittelreservierung 
⇒ Budgetplanung

Bewilligung und Auszahlung 
der Zuwendung
(Zuwendungsbescheid mit 
Nebenbestimmungen)

 FÖRDERUNG VON PRIVATEN KLEINKLÄRANLAGEN (KKA) NACH FÖRDERRICHTLINIE 
S IEDLUNGS WAS S ERWIRTS CHAFT–  RL S WW 2007  

BürgerinformationInteressensbekundung – Formblatt 

Auszahlung für Beratung 

Auszahlung für Bau 
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Durchführung des Förderprogramms Kleinkläranlagen im Freistaat Sachsen
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Durchführung des Förderprogramms Kleinkläranlagen im Freistaat Sachsen

Verfahrensfragen (I) 

Reservierung der Zuwendungen unabhängig vom vorzeitigen
förderunschädlichen Beginn  

Je nach geplanter zeitlicher Einordnung und Haushaltslage erfolgt die
Zustimmung zum förderunschädlichen Beginn mit oder ohne Aussage zur
Mittelreservierung

Reservierung der Zuwendungen nicht pauschal, sondern nach
Ortsteilen und Jahren auf Basis Grundstücks- und Gebäudeliste und im
Umfang der Interessenbekundungen   

Anschreiben der SAB an alle Aufgabenträger im Oktober 2007
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Verfahrensfragen (II) – Bedarfsplanung für Mittelreservierung
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Durchführung des Förderprogramms Kleinkläranlagen im Freistaat Sachsen

Verfahrensfragen (III) 

Keine Vorlage von Originalbelegen durch den Bauherren erforderlich  

Erklärung der Ausgaben im Auszahlungsantrag ist ausreichend.
Bauherr muss Belege aber für Kontrollzwecke verfügbar halten (einfacher 
Verwendungsnachweis). Richtlinienänderung in Vorbereitung

Förderunschädlicher Beginn durch den Bauherren ist nicht vom
individuellen Zuwendungsbescheid abhängig, sondern von der
Bekanntgabe der Zustimmung zum förderunschädlichen Beginn  

Besondere Regelungen siehe Erlass vom 18.06.2007. Der individuelle
Zuwendungsbescheid wird erst erlassen, wenn die Anlage errichtet
und abgenommen wurde und der Auszahlungsantrag bei der SAB
vorliegt.
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Durchführung des Förderprogramms Kleinkläranlagen im Freistaat Sachsen

Verfahrensfragen (IV) 

Der Verband zahlt dann auch das Geld aus (Freie Presse Plauen )

Das trifft nicht zu. Nach Vorliegen der Auszahlungsvoraussetzungen enthalten 
a) die Bauherren und b) der Aufgabenträger ihre Zuwendungen
direkt von der SAB ausgezahlt.

Etwa 4 Wochen nach Zugang des individuellen Zuwendungsbescheids
kann der Zuwendungsempfänger mit dem Zahlungseingang rechnen. 
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Durchführung des Förderprogramms Kleinkläranlagen im Freistaat Sachsen

Missverständnisse (I)  

Öffentliche Systeme werden künftig nicht mehr gefördert, sondern nur
noch Kleinkläranlagen (u.a. Freie Presse 07.11.2007)

• Öffentliche Abwasseranlagen werden weiterhin gefördert, allerdings zu den 
Konditionen der Richtlinie Siedlungswasserwirtschaft. Nur Abrundungs-
maßnahmen werden nach den Kriterien der FRW 2002 gefördert (bis 2010).

• Wenn es zur Förderung von privaten Kleinkläranlagen kommt, so hat 
regelmäßig der öffentliche Aufgabenträger im ABK festgelegt, dass das 
betreffende Gebiet dauerhaft nicht durch öffentliche Abwasseranlagen 
entsorgt wird. 

• Vorhandene Kleineinleitungen müssen an den Stand der Technik angepasst 
werden
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RL SWW/2007 - Förderung öffentlicher Kanalisationen in Abhängigkeit von spezifischen Kosten 
Werden Einwohner 

neu angeschlossen?
Spezifische Kosten je neu 

anzuschließender 
Einwohner ≤ 3.000 EUR ?

Investition?
(Wertumfang, 

Aktivierungsfähigkeit)

Entscheidungsvorbehalt 
SMUL 

begründete Ausnahme ?
(z. B. behördl. Veranlassung, 

Schutzgebiet)

Reparatur z.B. Ersatz-
investitionen

100 % 
Eigenanteil

keine Förderung

zinsverbilligtes 
Darlehen

Eigenanteil 2)

150 EUR/E 1)

zinsverbilligtes 
Darlehen

Eigenanteil 2)

150 EUR/E 1)

zinsverbilligtes 
Darlehen 1)

Eigenanteil 2)

100 % 
Eigenanteil

keine Förderung

ja

ja ja

ja

nein

nein

nein

nein

1) Je neu anzuschließenden Einwohner sind die zuwendungsfähigen Ausgaben (zinsverbilligtes Darlehen und Zuschuss zusammen) auf 3.000 EUR  beschränkt. 
2) Die Höhe des Eigenanteils kann der Zuwendungsempfänger frei wählen, weil unter Berücksichtigung betriebswirtschaftlicher Aspekte die Eigenfinanzierung günstiger sein kann.
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Kommunale Verschuldung in Sachsen

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

S
ch

u
ld

e
n

 i
n

 M
io

 E
U

R

Abwasserbeseitigung

Wasserversorgung

Kombinierte Versorgungsunternehmen

Quelle: Sächischer Rechnungshof 
Jahresbericht 2007  -  Nummer 37 
Kommunale Verschuldung



Regionalveranstaltungen Abwasserbeseitigung im Freistaat Sachsen - 27.11. Leipzig, 04.12. Chemnitz und 11.12.2007 Dresden 13

Erste Erfahrungen mit der Förderung privater Kleinkläranlagen im Freistaat Sachsen

Bewertung der Wirtschaftlichkeit im Zuwendungsverfahren

Förderung öffentlicher Abwasseranlagen :

• Investition erforderlich (wasserrechtliche Vorgabe /kommunales Entwicklungsziel)
• Verschiedene genehmigungsfähige technischen Lösungen ?
• Varianten (hinreichend) nutzensgleich ? 
• Dynamische Kostenvergleichsrechnung (Vergleich der zeitlichen Entwicklung der 

Kostenbarwerte) durchgeführt ?
• Tritt die Vorteilhaftigkeit der Vorzugsvariante nach einer Nutzungsdauer von weniger 

als 25 Jahren ein ? 

Förderung privater Kleinkläranlagen 

• Entscheidung in kommunaler Selbstverwaltung - Wirtschaftlichkeitsuntersuchung 
erfolgt  auf konzeptioneller Ebene im ABK durch Ausweisung (dauerhaft) nicht 
öffentlich zu entsorgender Gebiete.   

• keine erneute Berechnung erforderlich, da bereits bei Gebietsabgrenzung im ABK 
ausreichende Untersuchungen und Berechnungen durchzuführen waren  
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Durchführung des Förderprogramms Kleinkläranlagen im Freistaat Sachsen

Kosten für die Abwassererzeuger im ABK gemäß § 63 SächsWG  (I)

• Investitions- und Betriebskosten für das noch anzuschließende Gebiet

• Refinanzierung von Vorleistungen, die im Hinblick auf späteren zentralen Anschluss 
bereits erbracht worden sind (technische Kapazitäten, Planungen, Erstellung 
Globalkalkulation)

• Auswirkung des Anschlusses weiterer Gebiete auf die Entgelte (Benutzungsgebühren 
und Anschlussbeiträge) der bereits angeschlossenen Nutzer (Erhöhung, Stabili-
sierung, Senkung) 

• Auswirkungen der Bevölkerungsentwicklung und der Veränderung des Verbrauchs-
verhaltens im bereits angeschlossenen Gebiet
(20 % Bevölkerungsrückgang bedeuten bei unveränderter Anlagenbemessung und 
gleichem Verbrauchsverhalten um 25 % höhere Entgelte) 
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Durchführung des Förderprogramms Kleinkläranlagen im Freistaat Sachsen

Kosten der Abwassererzeuger im ABK gemäß § 63 SächsWG (II) 

Begrenzung der Kosten für die Abwassererzeuger heißt :

Der einzelne Abwassererzeuger darf durch den Anschluss an eine zentrale 
Anlage zwar finanziell höher belastet werden als der Durchschnitt der 
Anschlussnehmer, jedoch nicht unverhältnismäßig (Einzelfall, keine 
allgemeingütigen Kriterien) 

Die bereits angeschlossenen Nutzer dürfen durch einen überdurch-
schnittlich teuren Anschluss weiterer Grundstücke nicht unverhältnismäßig 
belastet werden. 

Der Entscheidung des Aufgabenträgers müssen angemessene 
Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen zugrunde liegen. Willkürliche 
Entscheidungen sind anfechtbar. 

 


